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AUSGANGSLAGE

Auslöser der Planung

Die Gemeindeversammlung von Merenschwand ha am 27. November 2017 das Parkierungs-
reglemen der Gemeinde beschlossen. Darin werden das Parkieren au öffenlichem Grund
sowie die Gebühren ür dieses Parkieren geregel. Eine Umsezung des Reglemens (z.B. Be-
wirschafung von öffenlichen Parkeldern) ha bisher noch nich satgeunden. Der Gemein-
dera Merenschwand ha die Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH dami beaufrag, die
Umsetzung des Parkierungsreglements zu begleiten.

Inhalt der Planung

In diesem Konzep wird ür Merenschwand eine Analyse der akuellen Parkierungssiuaon
durchgeühr. Es wird augezeig, wie eine möglichs einache und versändliche Umsezung
des Reglemens aussieh, dami auch bei einem allällig seigenden Parkierungsdruck, der ö-
enliche Raum atrakv bleib. Im Konzep wird zudem esgehalen, welche Besandeile des
akuellen Parkierungsreglemens augrund einer veränderen Ausgangslage (z.B. Einührung
von digialen Parkierungsbewilligungen) oder von Erkennissen aus der Praxis (Rückmeldungen
der Regionalpolizei Muri) angepass werden müssen.

Die Berechnung des Parkeldbedars ür die verschiedenen öffenlichen Nuzungen is nich Be-
standteil dieses Parkierungskonzepts.

Beteiligte

Die Gemeinde Merenschwand is der Regionalpolizei Muri (Repol Muri) angeschlossen. Diese
übernimm gemäss Polizeidekre verkehrspolizeiliche und verwalungspolizeiliche Augaben.
Es is vorgesehen, dass die Repol Muri ür den Vollzug des Parkierungsreglemens in der Ge-
meinde Merenschwand zusändig is. Ensprechende Vorabklärungen zwischen den Beeiligen
haben bereis satgeunden.

Die Bewirschafung der Parkierung (z.B. Parkierungsbewilligungen ür das Dauerparkieren)
erolg in Muri heue digial. Aus diesem Grund is vorgesehen, dass die Umsezung in Meren-
schwand ebenalls au eine Digialisierung der Parkierungsbewirschafung ausgeleg wird.
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ANALYSE

Parkierungsreglement

Merenschwand verüg sei November 2017 über ein Parkierungsreglemen (vgl. Anhang 1).
Eine Umsezung ha bisher noch nich satgeunden.

Mi dem Reglemen kann der Gemeindera das Parkieren von Moorahrzeugen au öffen-
lichem Grund der Bewilligungs- und Gebührenpflich unersellen. Es sind Deails zu den
Parkierungsbewilligungen, deren Anzahl und der Rückersatung geregel. Diese Regelungen
zur Dauerparkierung beziehen sich auf die physische Abgabe einer „Parkkarte“. Es sind damals
noch keine Besmmungen mi Bezug zur Digialisierung esgeleg worden.

Der Gebührenrahmen leg die Gebühren ür Parkuhren sowie ür die Dauerparkierung es.
Dauerparkkaren sind als Tageskaren (7.00 bis 19.00 Uhr), als Nachkaren (19.00 Uhr bis 7.00
Uhr) oder als Kombinaon der beiden Karen erhällich. Die Dauerparkkaren sind nur au ein
ganzes Jahr lösbar. Des weieren wird die Gebührenredukon (Grasparkzei bis zu einer Sun-
de), die Gebührenanpassung und die Verwendung des Gebührenüberrags geregel.

Öffenliche Parkpläze oder Parkpläze mi öffenlichem Charaker

Öffenliche Parkpläze oder Parkpläze mi öffenlichem Charaker gib es in Merenschwand
au der Segenackersrasse (1), bei der Gemeindeverwalung (2), beim Kirchenareal (3), beim
Kindergaren Rozensrasse (4), bei der Schulanlage Merenschwand (5, mehrere Parkpläze), ab
Juni 2024 beim Kreisel im Zenrum Merenschwand (6), beim Schüzenhaus (7), beim Bahnho
(8) sowie bei der Schule Benzenschwil (9).

Obstanlage

Beerenkultur

Obstanlage

Obstanlage

Kiesgrube

Obstanlage

Obstanlage

SBB

SBB

SBB

SBB

u. Benzenschwil

1
2
3

4

5
7

8

9

Übersichsplan mi den Sandoren der öffenlichen Parkpläze sowie der Parkpläze mi öffenlichem Charaker

N

6
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Parkierungsanlagen

Die öffenliche Parkpläze oder Parkpläze mi öffenlichem Charaker wurden im Rahmen
dieses Konzepts detailliert analysiert.

1 - Öffentliche Strassen und Privatstrassen im Gemeingebrauch

Anzahl Parkfelder: • 8 markiere Parkelder in der Segenackersrasse
• keine weiteren markierten Parkfelder in
Gemeindestrassen

Heuge Besmmung: Parkieren nach Srassenverkehrsgesez (SVG)

Nutzergruppen: • Anwohnerinnen und Anwohner
• Besucherinnen und Besucher
• Handwerkerinnen und Handwerker

Handlungsbedarf: Abgelung der über den Gemeingebrauch hinausge-
henden Benuzung der Srassenräume

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement

2 - Gemeindekanzlei / Bauverwaltung und Steueramt

Anzahl Parkfelder: • 29 Parkfelder bei Gemeindekanzlei
• ca. 14 Parkelder bei Bauverwalung / Seueram
(eilweise markier)

Heuge Besmmung: keine Beschränkung oder Bewirschafung

Bemerkungen: Teile der Fläche dienen dem Werkho als Umschlag-
plaz, einzelne Parkelder sind an Drite vermiee

Nutzergruppen: • Anwohnerinnen und Anwohner
• Angeselle (Gemeindeverwalung, Hausdiens)
• Besucherinnen und Besucher
• Handwerkerinnen und Handwerker, Lieerdiense

Handlungsbedarf: besmmungsgemässe Nuzung der Parkelder

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement

3 - Kirche / Friedhof

Anzahl Parkfelder: • 16 Parkelder bei der Kirche (priva)
• ca. 7 Parkelder beim Friedho (nich markier)

Heuge Besmmung: keine Beschränkung oder Bewirschafung

Bemerkungen: einzelne Parkelder sind an Drite vermiee

Nutzergruppen: • Anwohnerinnen und Anwohner
• Angestellte
• Besucherinnen und Besucher
• Handwerkerinnen und Handwerker, Lieerdiense

Handlungsbedarf: -

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement



Seite 7

4 - Kindergarten Rozenstrasse

Anzahl Parkfelder: 2 Parkfelder

Heuge Besmmung: keine Beschränkung oder Bewirschafung

Nutzergruppen: • Angeselle (Lehrpersonen, Hausdiens, Verwal-
ung)

• Besucherinnen und Besucher
• Handwerkerinnen und Handwerker, Lieerdiense

Handlungsbedarf: besmmungsgemässe Nuzung der Parkelder

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement

5a - Schulanlage Merenschwand (Parkplatz West)

Anzahl Parkfelder: 13 Parkelder oberirdisch

Heuge Besmmung: keine Beschränkung oder Bewirschafung

Nutzergruppen: • Kurzzeitparkierende
• Angeselle (Lehrpersonen, Hausdiens, Verwal-
ung)

Handlungsbedarf: • besmmungsgemässe Nuzung der Parkelder
• Bewirschafung öffenliche Parkelder und uner-
irdische Einstellhalle

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement

5b - Schulanlage Merenschwand (Tiefgarage)

Anzahl Parkfelder: 54 Parkelder in neuer unerirdischer Einsellhalle

Heuge Besmmung: -

Nutzergruppen: • Kurzzeitparkierende
• Angeselle (Lehrpersonen, Hausdiens, Verwal-
ung)

• Besucherinnen und Besucher (Vereine)

Handlungsbedarf: • besmmungsgemässe Nuzung der Parkelder
• Bewirschafung öffenliche Parkelder und uner-
irdische Einstellhalle

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement
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5c - Schulanlage Merenschwand (Kiesparkplatz)

Anzahl Parkfelder: 25 Parkelder

Heuge Besmmung: Fahrverbo zum Parkplaz. Ausgenommen Land- und
Forswirschaf sowie im Verkehr mi Liegenschafen
Zürichsrasse 22, 24, 26, 28 und- von Monag bis
Freiag- im Zusammenhang mi dem Schulberieb.

Nutzergruppen: Angeselle (Lehrpersonen, Hausdiens)

Handlungsbedarf: • besmmungsgemässe Nuzung der Parkelder
• Bewirschafung öffenliche Parkelder und uner-
irdische Einstellhalle

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement.
Parkierung nur ür Lehrpersonen.

5d - Schulanlage Merenschwand (Parkplatz Ost)

Anzahl Parkfelder: 70 Parkelder ür Vereinsberieb und Anlässe aus-
serhalb des Schulberiebs (au Pausenplaz, nich
markier)

Heuge Besmmung: -

Nutzergruppen: Besucherinnen und Besucher (Vereine)

Handlungsbedarf: • besmmungsgemässe Nuzung der Parkelder
• Bewirschafung öffenliche Parkelder und uner-
irdische Einstellhalle

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement

6 - Kreisel Zentrum Merenschwand

Anzahl Parkfelder: 17 Parkelder

Heuge Besmmung: privae Parkelder des Volg-Provisoriums (bis Juni
2024), danach öffenliche Parkelder

Nutzergruppen: Kurzzeiparkierende der zukünfigen Nuzungen

Handlungsbedarf: • besmmungsgemässe Nuzung der Parkelder im
Zusammenhang mi der zukünfigen Nuzung

• Bewirschafung öffenliche Parkelder im Zen-
rum

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement
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7 - Schützenhaus

Anzahl Parkfelder: ca. 28 Parkelder (nich markier)

Heuge Besmmung: keine Beschränkung oder Bewirschafung

Nutzergruppen: • Benüzende Schüzenhaus (Vereine, Veransal-
ungen)

• Freizeiverkehr (Wald und Waldhüte)

Handlungsbedarf: -

Fazi: Nach Rücksprache mi Grundeigenümer kein Ein-
bezug in Umsetzung Parkierungsreglement
→ Parkierung auf privatem Grund

8 - Bahnhof Benzenschwil

Anzahl Parkfelder: 20 markierte Parkfelder

Heuge Besmmung: Gebührenpflichg (Mo-So, 0.00- 24.00 Uhr)

Nutzergruppen: Benüzende Park+Rail

Handlungsbedarf: -

Fazi: kein Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement
→ Parkierung auf privatem Grund

9 - Schulanlage Benzenschwil

Anzahl Parkfelder: • ca. 17 Parkelder enlang Oberdor (nich mar-
kier)

• ca. 18 Parkelder au Pausenplaz (nich markier)

Heuge Besmmung: Pausenplaz: Mo-Fr ab 17.00 Uhr, Benüzer Schul-
anlage; keine Beschränkungen au den weieren
Parkfeldern

Nutzergruppen: • Angeselle (Lehrpersonen, Hausdiens, Verwal-
ung)

• Besucherinnen und Besucher (Vereine)
• Handwerkerinnen und Handwerker, Lieerdiense

Handlungsbedarf: Abgelung der über den Gemeingebrauch hinausge-
henden Benuzung der Srassenräume

Fazi: Einbezug in Umsetzung Parkierungsreglement
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PROBLEME UND ZIELE
Aus der Analyse der heugen Parkierungssiuaon in der Gemeinde Merenschwand konnen
zusammenfassend folgende Probleme erkannt werden:

• Die öffenlichen Parkpläze im Zenrum sind nich bewirschafe.

• Es werden keine Gebühren zum äglichen und nächlichen Dauerparkieren erhoben. Dies
kann bei einem allällig seigenden Parkierungsdruck eine unerwünsche Beanspruchung
des öffenlichen Raumes bedeuen.

>> Ein übermässiger Parkierungsdruck au öffenlichen Srassen und Pläzen konne nich es-
gesell werden. Dami zusammenhängende verkehrsechnische Probleme zeichnen sich mi
seg zunehmender Mobiliä ab.

Folgende Ziele sollen erreicht werden:

• Umsetzung des vor 7 Jahren beschlossenen Reglements

• Zukunfsorienere Umsezung, welche die Digialisierung in der Parkplazbewirschafung
berücksichg

• klare Regelungen ür das gesame Gemeindegebie
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KONZEPT
Augrund der Analyse sind die olgenden Themenschwerpunke im Konzepteil zu behandeln:

• Dauerparkieren

• Parkraumzonen

• Parkzeibeschränkung

• Berechgungen

• Bewirschafung öffenlicher Parkpläze

Dauerparkieren

Gemäss Parkierungsreglemen der Gemeinde Merenschwand, kann das Parkieren von Moor-
ahrzeugen und Anhängern au öffenlichem Grund der Bewilligungs- und Gebührenpflich
unterstellt werden. Dazu kann bei der Gemeinde eine entsprechende Bewilligung beantragt
werden.

Die Bewilligung ür das Dauerparkieren erheb keinen Anspruch au ein besmmes Parkeld.
Sie berechg die Besizenden lediglich, ihre Fahrzeuge im Rahmen der jeweils gelenden Vor-
schrifen zu parkieren. Au den Quarersrassen gelen die üblichen Verkehrsregeln sowie die
Besmmungen des Srassenverkehrsgesezes (SVG).

Das Parkieren ist generell verboten:

• auf Hauptstrassen ausserorts;

• au Haupsrassen innerors, wenn nich genügend Plaz bleib ür das Kreuzen zweier Mo-
torfahrzeuge;

• au dem Trotoir;

• au Radsreien und au der Fahrbahn neben solchen Sreien;

• näher als 20 Meer bei Bahnübergängen innerors;

• au Brücken, au Bahnübergängen und in Unerührungen;

• vor Zuahren zu remden Gebäuden oder Grundsücken;

• bei signalisierten oder markierten Halte- und Parkverboten;

• an unübersichlichen Sellen, namenlich im Bereich von Kurven und Kuppen;

• in Engpässen und neben Hindernissen in der Fahrbahn;

• au allen Srassen, wenn nich wenigsens eine 3m breie Durchahr rei bleib;

• au Srassenverzweigungen sowie vor und nach Srassenverzweigungen näher als 5m von
der Querahrbahn;

• au und seilich angrenzend an Fussgängersreien sowie, wo keine Haleverboslinie ange-
brach is, näher als 5m vor dem Fussgängersreien au der Fahrbahn und dem angrenzen-
den Trotoir;

• vor Signalen, wenn sie verdeck würden;

• vor Hydranten der Wasserversorgung.
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Parkraumzonen

Bei unerschiedlichen Nuzungsansprüche von Quarersrassen und öffenlichen Parkpläzen
is eine Eineilung in Parkraumzonen zu prüen.

Differenziere Parkraumzonen Wohngebie / öffenliche Parkpläze:

Differenzierung der Wohnzonen und der öffenlichen Parkpläze in unerschiedliche Parkraum-
zonen. Das heiss: In allen Zonen wird die Parkzei beschränk. Für Anwohnende und evl.
weitere Benutzergruppen werden Parkierungsbewilligungen herausgegeben. Die Parkierungs-
bewilligungen sind nur in der jeweiligen Zone gülg. Somi is eine besmmungsgemässe
Nuzung der öffenlichen Parkpläze (z.B. Parkplaz Gemeindehaus nur im Zusammenhang mi
der öffenlichen Verwalung) gewährleise. Die Regelung der Parkierung au den einzelnen
öffenlichen Parkpläzen erolg üblicherweise durch eine ensprechende Signalisaon.

Parkzeibeschränkungen

Mi einer Parkzeibeschränkung in den Wohngebieen (z.B. reies Parkieren bis zu 4 Sunden,
danach Parkierungsbewilligung) wird das unerwünsche Dauerparkieren erschwer. Besuche
oder eine Kurzzeiparkierung zu weieren Zwecken sind mi dieser Regelung jedoch problemlos
möglich. Dauerparkierer im öffenlichen Raum können heue nich gebüss werden. Mi der
Parkzeibeschränkung wird eine Regelung geschaffen, welches der Konrollinsanz den Vollzug
vereinfacht.

Bewirschafung öffenlicher Parkpläze

Dami die Parkelder bei den öffenlichen Nuzungen den Angesellen dieser Nuzungen sowie
Besuchenden zur Verügung sehen, können diese bewirschafe werden. Mi der vorgesehe-
nen Parkzeibeschränkung au 4h is ein Grosseil von Besuchsvorgängen abgedeck.

Die öffenlichen Kurzzeiparkelder in der neuen Einsellhalle im Zenrum sind zu bewir-
schafen. Weil auch heue noch die Mehrhei der Zahlungsvorgänge mi Kleingeld ausgeühr
werden, is die Insallaon einer Parkuhr in der Einsellhalle vorgesehen.
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UMSETZUNG

Bestmmungen Zonen und Parkpläze

Die Besmmungen ür die verschiedenen Zonen und Parkpläze (z.B. Zei ür Bewirschafung,
Höhe der Gebühren, Grasparkzei) werden polisch esgeleg. Der nacholgende Umse-
zungsvorschlag berücksichg die Ziele der Gemeinde im Grundsaz. An den einzelnen Para-
meern können heoresch jederzei, auch im lauenden Berieb, Anpassungen vorgenommen
werden.

ZONE 1 ZONE 2

Siedlungsgebiet Öffenliche Parkpläze Tiefgarage Zentrum
(PP der Gemeinde, ohne Landi)

Zei ür bewirschafees Parkieren Täglich, 00.00 - 24.00 Uhr Täglich, 00.00 - 24.00 Uhr Täglich, 00.00 - 24.00 Uhr

Maximale Parkzei Maximal 4 Sunden oder Parkbewilli-
gung der Gemeinde

Maximal 4 Sunden oder Parkbewilli-
gung der Gemeinde keine Beschränkung

Gratsparkzei 4h
(mi Parkscheibe anzeigbar)

4h
(mi Parkscheibe anzeigbar)

1h,
von 18.00 bis 22.00 Uhr gebührenrei

Gebühr ür Kurzzeiparkieren wird gemäss rechskräfigem Parkierungsrgelemen durch den Gemeindera in einem Beschluss esgeleg

Gebühr ür Parkierungsbewilligun-
gen leiche Moorwagen (Dauer-
parkieren)

wird gemäss rechskräfigem Parkierungsrgelemen durch den Gemeindera in einem Beschluss esgeleg

Gebühr ür Parkierungsbewilligun-
gen schwere Moorwagen (Dauer-
parkieren)

wird gemäss rechskräfigem Parkierungsrgelemen durch den Gemeindera in einem Beschluss esgeleg

Bezahlmöglichkei Digial (z.B. Parkingpay, Twin usw.) und zenrale Parkuhr

Signal (und Ende-Signal)

Täglich 00.00 - 24.00
Max. 4 Stunden

Ausgenommen Parkbe-
willigung der Gemeinde.

Täglich 00.00 - 24.00
Max. 4 Stunden

Ausgenommen Parkbe-
willigung der Gemeinde.

Täglich 00.00 - 24.00
Max. 4 Stunden

Ausgenommen Parkbe-
willigung der Gemeinde.

Täglich 00.00 - 24.00,
1 Stunde gratis

von 18.00 bis 22.00
Uhr gebührenfrei

Sandor Signalisaton bei allen Gemeindesrassen
(analog Tempo-30-Signalisaton) bei den öffenlichen Parkpläzen Zuahr Tiegarage (Parkelder der

Gemeinde)

Christoph Notter
Mit Parkingpay oder Twint lösbar

Christoph Notter
Mit Parkingpay oder Twint lösbar

Christoph Notter

Christoph Notter
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Kosen Umsezung und Berieb

Bei der Umsetzung des Parkierungsreglements im zuvor umschriebenen Rahmen sind folgende
Inialkosen nowendig:

• Parkuhren, Sofware ca. CHF 25‘000 (Annahme: eine bei der Tiegarage im Zenrum
sowie je eine in den Orseilen Benzenschwil und Merenschwand)

• Signalisaonen ca. CHF 35‘000 (Grobkosenschäzung)

Die jährlich wiederkehrenden Auwendungen besehen aus den olgenden Posionen:

• Adminisraon ca. CHF 3‘000 (gemäss unverbindlicher Kosenschäzung)

• Digialparking 4.5% der digial abgewickelen Parkgebühr, 9% der Gebühr ür eine
Parkierungsbewilligung, ca. CHF 170 ür Lizenzen

Dem gegenüber sehen Einnahmen aus der Parkplazbewirschafung im Zenrum sowie von
den Bewilligungen ür das Dauerparkieren au öffenlichem Grund. Dazu werden olgende An-
nahmen geroffen:

• Kurzzeiparkierung ca. CHF 2‘000

• Parkierungsbewilligungen ca. CHF 30‘000 (Annahme: Mitelwer von 50 Jahresbe-
willigungen à CHF 600)

Zusändigkei Gemeindeverwalung

Erahrungen der Gemeinde Muri haben gezeig, dass vor allem bei der Einührung des Par-
kierungsreglemens und in der rühen Beriebsphase gewisse Auwände au Verwalungsseie
ensehen können. Dies sind insbesondere Schulungen zur Sofware, Überprüungen von
Bezugsberechgungen ür Parkierungsbewilligungen, Schnitsellenaugaben zur Anbieerfirma
und zur Repol Muri sowie die Beanworung von Rückragen der Bevölkerung. Es wird empoh-
len, die Zusändigkeien in der Verwalung vorgängig eszulegen.
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ANHANG
Siuaon Umsezung Parkierungsreglemen (Parkraumzonenplan)

BEILAGE
B1 Parkierungsreglemen der Gemeinde Merenschwand vom 27.11.2017
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